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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 
CARBOTECH GAS SYSTEMS GMBH 

STAND NOVEMBER 2017 

 

I Geltungsbereich 

1. Für sämtliche Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferan-
ten oder Auftragnehmern („Lieferanten“) gelten ausschließ-
lich unsere Einkaufsbedingungen und soweit diese keine Re-
gelungen enthalten, die gesetzlichen Bestimmungen, wenn 
nicht im Einzelfall schriftlich etwas anderes vereinbart ist. 

2. Entgegenstehende oder abweichende allgemeine Ge-
schäftsbedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn wir 
hätten deren Geltung ausdrücklich und schriftlich zuge-
stimmt. Auch die vorbehaltlose Annahme der Lieferung in 
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender allgemei-
ner Geschäftsbedingungen stellt nicht unsere Zustimmung 
zu ihrer Geltung dar. 

3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Lieferanten, ohne dass wir in jedem Ein-
zelfall wieder auf sie hinweisen müssen. 

II Bestellung und Vertragsabschluss 

1. Unsere Anfragen sind solange unverbindlich bis wir eine ver-
bindliche Bestellung entweder in Form einer formellen Be-
stellung oder in Form der Annahme eines Angebotes des 
Lieferanten abgeben. 

2. Gibt der Lieferant auf unsere Anfrage ein Angebot ab, so ist 
er verpflichtet, sich in seinem Angebot bezüglich Menge, Be-
schaffenheit der Ware und anderen Angaben an unsere An-
frage zu halten und im Falle von Abweichungen ausdrücklich 
und deutlich sichtbar in vorgehobener Form auf diese hinzu-
weisen. Erstellt der Lieferant für uns ein Angebot, so erfolgt 
dies für uns kostenfrei. 

3. Bestellen wir durch die Abgabe eines Angebots, so ist die-
ses, sofern nicht im Einzelfall kürzere Bindungsfristen ange-
geben sind, 14 Tage („Annahmefrist“) wirksam. Nach Ablauf 
der vorstehenden Frist sind wir an unsere Bestellung nicht 
mehr gebunden. 

4. Mündliche oder elektronische Angebote werden erst wirk-
sam, wenn sie durch unser schriftliches Auftragsschreiben 
(„Bestellung“) bestätigt werden. Zur Wahrung der Schrift-
form genügt ein Telefax oder eine E-Mail. Änderungen oder 
Ergänzungen der Bestellung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
ebenfalls unserer schriftlichen Bestätigung. 

5. Die Annahme unseres Angebotes seitens des Lieferanten 
muss innerhalb der vorstehenden Annahmefrist durch 
schriftliche Erklärung („Auftragsbestätigung“) erfolgen. Wir 
können unser Angebot bis zum Zugang der Auftragsbestäti-
gung des Lieferanten widerrufen. 

6. Weicht die Auftragsbestätigung von unserer Bestellung ab, 
so kommt ein Vertrag nur zustande, soweit wir der Auftrags-
bestätigung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
Ohne eine derartige vorstehende schriftliche Zustimmung 
bedeuten unsere Zahlungen oder unsere Entgegennahme 

von Lieferungen und Leistungen keine Zustimmung. Auf of-
fensichtliche Irrtümer, z. B. Schreib- und Rechenfehler, und 
Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der Be-
stellunterlagen hat uns der Lieferant zum Zwecke der Kor-
rektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; 
ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen. 

7. Es gelten für die Bestellungen die jeweils verbindlichen tech-
nischen Richtlinien und Normen. 

8. Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt aus dieser Verein-
barung bestehende Rechte vom Lieferanten aus dieser Ver-
einbarung geschuldete Verpflichtungen zur Leistungserbrin-
gung und das Eigentum an vom Lieferanten im Zuge seiner 
Leistungserbringung bereitgestellten Materialien zur Siche-
rung an Dritte, insbesondere seine Auftraggeber abzutreten. 
Der Lieferant erklärt seinerseits verbindlich einen Verzicht 
auf etwaige Vorbehaltsrechte und verpflichtet sich, seine 
Lieferungen und Leistungen so zu erbringen, dass dem Auf-
traggeber die Zession jederzeit möglich ist. 

III Nachträgliche Änderungen 

1. Wir können nachträglich Änderungen der vereinbarten Leis-
tung unter entsprechender Anpassung der Gegenleistung 
verlangen, soweit hierfür besondere betriebliche Gründe 
vorliegen. Dies gilt insbesondere, wenn wir die Gründe bei 
Vertragsschluss nicht vorhersehen konnten und die Ände-
rungen handelsüblich sind oder für den Lieferanten im Ein-
zelfall zumutbar sind. 

2. Für den Fall einer vorstehend genannten Änderung sind die 
Auswirkungen auf Liefertermine und eventuelle Mehr- oder 
Minderkosten angemessen und einvernehmlich zu regeln. 
Preiserhöhungen und Lieferzeitverlängerungen werden je-
doch nur anerkannt, wenn mit der Änderung tatsächlich und 
nachgewiesen Mehrkosten oder Lieferzeitverlängerungen 
verbunden sind und wenn der Lieferant uns unverzüglich 
nach der Bestellungsänderung hierüber schriftlich verstän-
digt hat. 

IV Lieferzeit, Lieferverzug 

1. Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich. 

2. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der 
Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei der von uns genann-
ten Empfangs- bzw. Verwendungsstelle oder der Zeitpunkt 
der erfolgreichen Abnahme. 

3. Bei früherer Lieferung als vereinbart behalten wir uns vor, 
die Rücksendung auf Kosten des Lieferanten vorzunehmen 
oder die Ware bis zum Liefertermin bei uns auf Kosten und 
Gefahr des Lieferanten zu lagern, bis das bestellte Gut an 
dem von uns bei Vertragsschluss vorgesehenen Platz gela-
gert werden kann. 

4. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich 
unter Angabe von Gründen und der voraussichtlichen Dauer 
der Verspätung in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände ein-
treten, oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, 
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dass die vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten werden 
kann. 

5. Erbringt der Lieferant die geschuldete Leistung nicht oder 
ist er mit der Lieferung in Verzug, stehen uns die gesetzli-
chen Ansprüche unverkürzt zu. 

6. Überschreitet der Lieferant schuldhaft den vereinbarten Lie-
fertermin gemäß Ziffer IV Nr. 1, ist durch ihn pro Kalendertag 
der schuldhaften Überschreitung des Liefertermins eine 
Verzugsstrafe in Höhe von 0,15 % des Brutto-Gesamtauf-
tragswertes, jedoch höchstens 5 % des Brutto-Gesamtauf-
tragswertes an uns zu bezahlen. Die Verzugsstrafe können 
wir neben der Erfüllung und als Mindestbetrag eines vom 
Lieferanten nach den gesetzlichen Vorschriften geschulde-
ten Schadensersatzes fordern; unser Recht einen darüber 
hinaus entstandenen oder entstehenden Schaden geltend 
zu machen, bleibt hiervon unberührt. Die verwirkte Verzugs-
strafe wird in diesem Fall angerechnet. Nehmen wir die ver-
spätete Leistung an, so kann die Verzugsstrafe von uns 
auch dann geltend gemacht werden, wenn wir einen ent-
sprechenden Vorbehalt innerhalb von 5 Kalendertagen, ge-
rechnet ab Entgegennahme der verspäteten Lieferung, dem 
Lieferanten gegenüber erklärt haben. 

7. Auf das Ausbleiben notwendiger, von uns zu liefernder Un-
terlagen kann sich der Lieferant nur berufen, wenn er die 
Unterlagen schriftlich unter Setzung einer angemessenen 
Nachfrist angemahnt und nicht innerhalb der vorstehenden 
Frist erhalten hat. 

8. Umstände höherer Gewalt entlasten den Auftragnehmer 
nur, wenn er sie uns ohne schuldhaftes Zögern unmittelbar 
nach Kenntnis, unter Angabe der genauen Umstände und 
voraussichtlichen Dauer der Fristüberschreitung, schriftlich 
mitteilt. 

V Verpackung, Versand und Gefahrenübergang 

1. Der Versand jeder Lieferung ist uns getrennt vom Liefer-
schein durch eine entsprechende Versandanzeige mit dem 
gleichen Inhalt des Lieferscheins unverzüglich anzuzeigen. 

2. Die Lieferungen haben nach unseren aktuellen, dem Liefe-
ranten bekannt gegebenen Versand- und Verpackungsvor-
schriften zu erfolgen. Verpackungsmaterial hat der Lieferant 
auf unser Verlangen hin zurückzunehmen. Die Waren sind 
so zu verpacken, dass Transportschäden bestmöglich ver-
mieden werden. 

3. Bestellungen sind stückzahlgenau zu den gewünschten Lie-
ferterminen uns anzuliefern. Unter- oder Überlieferungen be-
dürfen gesonderter Vereinbarungen. 

4. Der Lieferant ist zur Erbringung von Teillieferungen nur dann 
befugt, wenn dies ursprünglich vereinbart oder von uns 
nachträglich genehmigt worden ist. Treten bei einer Teillie-
ferung Mängel auf, die die Annahme rechtfertigen, dass 
auch vereinbarte künftige Teillieferungen mangelhaft sein 
werden, können wir die Abnahme der weiteren Teillieferun-
gen zurückweisen und ganz oder teilweise vom Vertrag zu-
rücktreten, wenn der Lieferant es versäumt, binnen ange-
messener Frist die Rechtfertigung dieser Annahme mit ob-
jektiv geeigneten Mitteln auszuräumen. Weitergehende ge-
setzliche oder vertragliche Rechte bleiben von einem sol-
chen Rücktritt unberührt. 

5. Überlieferungen ohne Vereinbarung werden zu Lasten und 
auf Gefahr des Lieferanten an den Geschäftssitz des Liefe-
ranten zurückgesandt. 

6. Die Lieferung erfolgt „frei Haus“ an den in der Bestellung 
angegebenen Ort. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben 
und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an un-
seren Geschäftssitz zu erfolgen. Der jeweilige Bestim-
mungsort ist auch der Erfüllungsort (Bringschuld). 

7. Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum 
(Ausstellung und Versand), Inhalt der Lieferung (Anzahl, Zei-
chen und Nummern der Packstücke) sowie unsere Bestell-
kennung (Datum und Nummer) beizulegen. Fehlt der Liefer-
schein oder ist er unvollständig, so haben wir hieraus resul-
tierende Verzögerungen der Bearbeitung nicht zu vertreten. 
Bei Lieferungen an die Baustelle ist der Lieferschein mit les-
barem Annahmevermerk an unsere Abteilung Einkauf inner-
halb von 24 Stunden zu senden. 

8. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Sache geht mit Übergabe am Erfüllungs-
ort auf uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart oder er-
forderlich ist, ist diese für den Gefahrenübergang maßge-
bend. Auch im Übrigen gelten bei einer Abnahme die gesetz-
lichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. 
Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn wir uns 
im Annahmeverzug befinden. 

9. Für den Eintritt unseres Annahmeverzugs gelten ungekürzt 
die gesetzlichen Vorschriften. Der Lieferant muss uns seine 
Leistung aber auch dann ausdrücklich anbieten, wenn für 
eine Handlung oder Mitwirkung unsererseits, z. B. Bestellung 
von Material, eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit 
vereinbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der 
Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen Ersatz sei-
ner Mehraufwendungen verlangen. Betrifft der Vertrag eine 
vom Lieferanten herzustellende, unvertretbare Sache, so 
stehen dem Lieferanten weitergehende Rechte nur dann zu, 
wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichten und das Unterblei-
ben der Mitwirkung zu vertreten haben. 

10. Hat sich der Lieferant das Eigentum an den gelieferten Wa-
ren vorbehalten, so gilt dieser Vorbehalt jeweils nur bis zur 
konkreten Bezahlung der Waren, soweit wir nicht durch Ver-
arbeitung, Verbindung oder Vermischung Eigentümer gewor-
den sind. Verlängerte oder erweiterte Eigentumsvorbehalte 
sowie Konzern- oder Kontokorrentvorbehalte erkennen wir 
nicht an. 

VI Untervergabe 

Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustim-
mung nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung 
durch Dritte, z. B. Subunternehmer, erbringen zu lassen. Ver-
stößt der Lieferant schuldhaft hiergegen, sind wir berechtigt 
vom Vertrag zurückzutreten. Unberührt hiervon bleibt unser 
Recht zum Schadensersatz. 

VII Preise, Rechnungen und Zahlungsbedingungen 

1. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Wenn 
der Preis in der Bestellung nicht angegeben und auch nicht 
anderweitig vereinbart wurde, gelten die zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Preise des Verkäufers als Festpreis. Alle 
Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, 
wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist. 
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2. Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, 
schließt der Preis alle Leistungen und Nebenleistungen des 
Lieferanten sowie alle Nebenkosten, z. B. ordnungsgemäße 
Verpackung, Transportkosten, Verzollung sowie eventuell 
Transport- und Haftpflichtversicherung, mit ein. 

3. Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab 
vollständiger Lieferung und Leistung (einschließlich einer 
ggf. vereinbarten oder gesetzlich erforderlichen Abnahme) 
sowie ordnungsgemäßer Rechnungsstellung zur Zahlung 
fällig. Wenn wir die Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen 
leisten, gewährt uns der Lieferant 3 % Skonto auf den Net-
tobetrag der Rechnung. Auf Zahlungen innerhalb von 30 Ta-
gen gewährt uns der Lieferant 2% Skonto. 

4. Rechnungen sind mit gesondert ausgewiesener Umsatz-
steuer, getrennt nach jeder Lieferung mit Bestell- und Pro-
jektnummer jeder einzelnen Position an die Abteilung Buch-
haltung einzureichen. 

5. Alle Zahlungen erfolgen nur an den Lieferanten. Die Abtre-
tung seiner uns gegenüber bestehenden Forderung aus 
Preiszahlung an Dritte ist hiermit ausgeschlossen. 

6. Anzahlungen an Lieferanten vor deren Lieferung erfolgen 
grundsätzlich nur gegen Vorlage einer Anzahlungsbürg-
schaft in gleicher Höhe. 

7. Zahlen wir vor Gefahrenübergang, gilt die Übereignung des 
Liefergegenstandes als vereinbart, sofern wir nicht vom Lie-
feranten eine Sicherheit in Höhe der vorstehenden Zahlung 
anfordern und erhalten. Etwaige An- oder Zwischenzahlun-
gen bedeuten keine Anerkennung der Auftragsmäßigkeit der 
Lieferungen/Leistungen. 

8. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Ein-
rede des nicht erfüllten Vertrages stehen uns im gesetzli-
chen Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige 
Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche 
aus mangelhaften Lieferungen gegen den Lieferanten zu-
stehen. 

VIII Haftung für Mängel 

1. Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware 
(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachge-
mäßer Montage, mangelhafter Montage-, Betriebs- oder Be-
dienungsanleitungen) und bei sonstigen Pflichtverletzungen 
durch den Lieferanten gelten die gesetzlichen Bestimmun-
gen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

2. Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Vorschriften, 
dass die Ware bei Gefahrenübergang auf uns die verein-
barte Beschaffenheit aufweist. Sämtliche Lieferungen und 
Leistungen müssen dem neuesten Stand der Technik, den 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschrif-
ten und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften 
und Fachverbänden entsprechen. Sind im Einzelfall Abwei-
chungen von diesen Vorschriften notwendig, so muss der 
Lieferant hierzu unsere schriftliche Zustimmung einholen. 
Die Mängelhaftung des Lieferanten wird durch diese Zustim-
mung nicht eingeschränkt. Hat der Lieferant Bedenken ge-
gen die von uns gewünschte Art der Ausführung, so hat er 
uns dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

3. Der Lieferant verpflichtet sich, bei seinen Lieferungen und 
Leistungen und auch bei Zulieferungen oder Nebenleistun-
gen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen 
Möglichkeiten umweltfreundliche Produkte und Verfahren 

einzusetzen. Der Lieferant sorgt für die Umweltverträglich-
keit der gelieferten Produkte und Verpackungsmaterialien. 
Er haftet für alle Schäden, die durch die schuldhafte Verlet-
zung seiner vorstehenden Pflicht entstehen. Der Lieferant 
ist verpflichtet, die jeweils für seine Lieferung geltenden Si-
cherheitsdatenblätter mit der Lieferung zu übergeben. Der 
Lieferant stellt uns von allen Regressforderungen Dritter für 
den Fall frei, dass der Lieferant schuldhaft uns die Sicher-
heitsdatenblätter nicht oder verspätet liefert. Das gleiche 
gilt für alle späteren Änderungen. 

4. Als Vereinbarungen über die Beschaffenheit gelten im Übri-
gen diejenigen Produktbeschreibungen, die, insbesondere 
durch Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer Bestellung, 
Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher 
Weise wie diese Einkaufsbedingungen in den Vertrag einbe-
zogen wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die 
Produktbeschreibung von uns, vom Lieferanten oder vom 
Hersteller stammt. 

5. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, liegt ein 
Sachmangel vor, wenn sich die Ware für die nach dem Ver-
trag vorausgesetzte Verwendung nicht eignet. Im Übrigen 
liegt in Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften ein Sach-
mangel auch dann vor, wenn die Ware nicht die Eigenschaf-
ten aufweist, die wir nach der vom Lieferanten oder Herstel-
ler gegebenen Produktbeschreibung erwarten können: dabei 
genügt es, wenn uns die Produktbeschreibung nach Ver-
tragsschluss, z. B. zusammen mit der Ware, überlassen 
wurde. 

6. Abweichend von § 442 Abs. 1, Satz 2 BGB stehen uns die 
Mängelansprüche uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns 
der Mangel bei Vertragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt geblieben ist. 

7. Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften mit folgender Maßgabe: 
Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, 
die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher 
Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere sowie bei un-
serer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren offen zu 
Tage treten, z. B. Transportbeschädigungen, Falsch- und 
Minderlieferungen. Soweit eine Abnahme vereinbart oder ge-
setzlich erforderlich ist, besteht keine Untersuchungs-
pflicht. Im Übrigen kommt es darauf an inwieweit eine Unter-
suchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzel-
falls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. 
Wegen der Besonderheiten des Anlagengeschäfts kann eine 
Untersuchung und ggf. erforderliche Rüge normalerweise 
erst nach Einbau und Inbetriebnahme des Bestellgegenstan-
des erfolgen. Eine Rüge von Mängeln, Falschlieferungen o-
der Mengenabweichungen gilt als rechtzeitig, wenn sie un-
verzüglich nach Öffnen der Verpackung, Einbau bzw. Inge-
brauchnahme erfolgt. Offene Mängel der Lieferung und Leis-
tung werden wir dem Lieferanten unverzüglich schriftlich 
anzeigen, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ord-
nungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden, spä-
testens jedoch innerhalb von 8 Werktagen nach Eingang der 
Lieferung bei uns. Unberührt hiervon bleibt unsere Rüge-
pflicht für später entdeckte Mängel. In allen Fällen gilt unsere 
Rüge (Mängelanzeige) als unverzüglich und rechtzeitig, 
wenn sie innerhalb von 8 Werktagen beim Lieferanten ein-
geht. 

8. Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung, 
nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nach-
besserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
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(Ersatzlieferung), innerhalb einer von uns gesetzten ange-
messenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst 
beseitigen und vom Lieferanten Ersatz der hierfür erforder-
lichen Aufwendungen sowie einen entsprechenden Vor-
schuss verlangen; dies gilt nicht, wenn der Lieferant berech-
tigt war, die Nacherfüllung zu verweigern. Ist die Nacherfül-
lung durch den Lieferanten fehlgeschlagen oder für uns un-
zumutbar, z. B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung 
der Betriebssicherheit oder drohenden Eintritt eines unver-
hältnismäßig hohen Schadens, bedarf es keiner Fristset-
zung; der Lieferant ist unverzüglich, nach Möglichkeit vorher 
hierüber zu unterrichten und ihm die Gelegenheit zu geben, 
sich selbst oder durch eine Vertrauensperson zu vergewis-
sern, ob ein Mangel vorhanden ist. Im Übrigen sind wir bei 
einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vor-
schriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir nach den ge-
setzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Auf-
wendungsersatz. 

9. Soweit die Lieferung des Lieferanten Software, Rechte oder 
sonstige Gegenstände beinhaltet, deren Nutzung nur auf 
Grund entsprechender Nutzungsrechte (Lizenzen) gestattet 
ist, werden uns die erforderlichen Nutzungsrechte mit der 
Lieferung ohne Aufpreis übertragen. Der Lieferant haftet 
verschuldensabhängig für den Bestand, die Übertragbarkeit 
und Durchsetzbarkeit der Nutzungsrechte. 

10. Der Lieferant haftet weiter verschuldensabhängig dafür, 
dass durch seine Lieferung gewerbliche Schutzrechte, z. B. 
Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Handelsnamen, sowie 
Urheberrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt 
werden. Werden wir von einem Dritten wegen einer behaup-
teten Rechtsverletzung in Anspruch genommen, ist der Lie-
ferant verpflichtet, uns auf erstes Anfordern von diesen An-
sprüchen freizustellen. Für den Umfang der Freistellungsver-
pflichtung gilt Ziff. IX.2 dieser Einkaufsbedingungen entspre-
chend. 

11. Unabhängig von vorstehender Freistellungsverpflichtung 
gelten für die Haftung des Lieferanten bei Rechtsmängeln 
die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen mit folgenden Maßgaben: 

• Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn Dritte in Bezug auf den 
Vertragsgegenstand Rechte gegen uns geltend machen 
können, die wir nach den Vereinbarungen mit dem Liefe-
ranten nicht gegen uns gelten lassen müssen. Soweit ein 
Recht Gegenstand des Vertrages ist, gilt das Gleiche dar-
über hinaus für dessen Bestand, Übertragbarkeit und 
Durchsetzbarkeit. 

• Liegt ein Rechtsmangel vor, ist der Lieferant verpflichtet, 
uns das Recht zum uneingeschränkten weiteren Ge-
brauch zu verschaffen (Nachbesserung) oder, nach unse-
rer Wahl, den Vertragsgegenstand in für uns zumutbarer 
Weise derart zu modifizieren, dass der Rechtsmangel 
nicht mehr besteht (Ersatzlieferung). 

• Der Lieferant haftet auf Schadens- und Aufwendungser-
satz auch dann, wenn er den Rechtsmangel nicht kannte 
oder sonst nicht zu vertreten hat. Unser gesetzliches 
Recht, den Preis zu mindern oder vom Vertrag zurückzu-
treten, bleibt hiervon unberührt. 

IX Produkthaftung, Produzentenhaftung 

1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwort-
lich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Ansprüchen Drit-
ter einschließlich der Kosten der gebotenen Rechtsverteidi-
gung freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- 
und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenver-
hältnis selbst haftet. 

2. Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Liefe-
rant Aufwendungen, die sich aus oder im Zusammenhang 
mit einer Inanspruchnahme Dritter, einschließlich von uns 
durchgeführten Rückrufaktionen, ergeben, zu erstatten. Bei 
dem Inhalt und Umfang von Rückrufmaßnahmen werden wir 
den Lieferanten, soweit möglich und zumutbar, unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weiterge-
hende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

3. Der Auftragnehmer wird die Liefergegenstände so kenn-
zeichnen, dass sie dauerhaft als seine Produkte erkennbar 
sind. Der Auftragnehmer hat eine nach Art und Umfang ge-
eignete, dem neuesten Stand der Technik entsprechende 
Qualitätssicherung durchzuführen und uns diese nach Auf-
forderung nachzuweisen. 

X Lieferantenregress 

1. Unsere gesetzlich bestimmten Regressansprüche innerhalb 
einer Lieferkette (Lieferantenregress nach §§ 478, 479 
BGB) stehen uns neben den Mängelansprüchen uneinge-
schränkt zu. Wir sind insbesondere berechtigt, genau die Art 
der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) 
vom Lieferanten zu verlangen, die wir unserem Abnehmer 
im Einzelfall schulden. Unser gesetzliches Wahlrecht (§ 439 
Abs. 1 BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt. 

2. Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend gemachten 
Mangelanspruch, einschließlich Aufwendungsersatz, aner-
kennen oder erfüllen, werden wir den Verkäufer benachrich-
tigen und unter Darlegung des Sachverhalts um schriftliche 
Stellungnahme bitten. Erfolgt die Stellungnahme nicht inner-
halb angemessener Frist und wird auch keine einvernehmli-
che Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tatsächlich 
gewährte Mangelanspruch als unserem Abnehmer geschul-
det; dem Lieferanten obliegt in diesem Fall der Gegenbeweis. 

3. Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten in Ergän-
zung der gesetzlichen Regelung auch dann, wenn die Aus-
lieferung der Ware an einen Verbraucher, aus welchen Grün-
den auch immer, unterblieben ist. 

XI Verjährung 

1. Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjäh-
ren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. 

2. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allge-
meine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre ab Ab-
lieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 
Verjährung mit der Abnahme. 

3. Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich vorste-
hender Verlängerung gelten im gesetzlichen Umfang für alle 
vertraglichen Mängelansprüche. Soweit es wegen eines 
Mangels auch außervertragliche Schadensersatzansprüche 
zustehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche Verjäh-
rung (§§ 195, 199 BGB); die speziellen Verjährungsfristen 
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des Kaufrechts gelten aber dann, wenn ihre Anwendung im 
Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist führt. 

4. Vorstehende Ziff. 3 Satz 2 gilt entsprechend für alle vertrag-
lichen wie außervertraglichen Ansprüche aus Rechtsmän-
geln. Derartige Ansprüche verjähren darüber hinaus keines-
falls, solange der Dritte das Recht, insbesondere mangels 
Verjährung, noch gegen uns geltend machen kann. Die ge-
setzliche Verjährungsfrist für dingliche Herausgabeansprü-
che Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB) bleibt unberührt. 

XII Materialbeistellungen 

1. Materialbeistellungen unsererseits bleiben unser Eigentum 
und sind unentgeltlich getrennt zu lagern, zu bezeichnen 
und zu verwalten. Ihre Verwendung ist nur für unsere Auf-
träge zulässig. Bei Wertminderung oder Verlust hat der Auf-
tragnehmer Ersatz zu leisten und für diesen Fall entspre-
chende Versicherungen auf seine Kosten einzudecken. Das 
gilt auch für die berechnete Überlassung von auftragsge-
bundenem Material. 

2. Verarbeitung oder Umbildung des Materials erfolgt für uns. 
Wir werden unmittelbar Eigentümer der neuen oder umgebil-
deten Sache. Sollte dies aus Rechtsgründen nicht möglich 
sein, vereinbaren der Lieferant und wir bereits bei Auf-
tragserteilung, dass das Eigentum der neuen oder umgebil-
deten Sache mit dem Zeitpunkt ihrer Entstehung auf uns 
übergeht. Der Lieferant verwahrt die neue oder umgebildete 
Sache unentgeltlich für uns mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes. 

XIII Zeichnungen, Modelle, Werkzeuge etc. Geheimhaltung 

1. Von uns überlassene oder auf unsere Kosten gefertigte 
Zeichnungen, Modelle, Formen, Muster, Profile, Normenblät-
ter, Druckvorlagen, Lehren, sonstige Unterlagen oder Werk-
zeuge verbleiben in unserem Eigentum. Sie dürfen weder an 
Dritte weitergegeben noch für andere Zwecke als die Auf-
tragserfüllung verwendet werden. Sie sind gegen unbefugte 
Einsichtnahme oder Verwendung zu sichern. Vorbehaltlich 
weiterer Rechte können wir ihre Herausgabe verlangen, so-
bald der Lieferant seine gesetzlichen oder vertraglichen 
Pflichten uns gegenüber verletzt. 

2. Der Lieferant hat die vorgenannten Gegenstände sorgfältig 
zu verwahren und auf seine Kosten gegen Feuer, Diebstahl 
oder sonstigen Verlust zu versichern. Er hat sie sofort nach 
Erledigung des Auftrags unaufgefordert an uns zurückzuge-
ben, ohne Kopien, Duplikate etc. aufzubewahren. 

3. Der Lieferant verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen kauf-
männischen oder technischen Einzelheiten, die ihm durch 
die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsge-
heimnis zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu ma-
chen. Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten. 

4. Ohne Einwilligung des Bestellers darf der Auftragnehmer 
keine Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Bestel-
lung oder der Anlage machen oder veranlassen. Dies gilt 
auch für die Verwendung als Referenz. 

XIV Datenschutz 

1. Der Auftragnehmer ist einverstanden, dass seine im Rah-
men der Geschäftsbeziehung für uns erforderlichen Daten 
gespeichert und von uns verwendet werden. 

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Berücksichtigung 
der IT-Sicherheitsleitlinie der Carbotech Gas Systems 
GmbH. 

3. Verpflichtung auf das Datengeheimnis nach § 5 Bundesda-
tenschutzgesetz: 

Aufgrund von § 5 BDSG ist es dem Auftragnehmer unter-
sagt, personenbezogene Daten, die Ihm im Rahmen seiner 
Tätigkeit für die Carbotech Gas Systems GmbH bekannt 
werden, unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nut-
zen. Dies gilt für seine geschäftliche Tätigkeit innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens sowie auch nach Beendigung 
seines Vertragsverhältnisses. 

4. Verpflichtung auf Wahrung von Geschäftsgeheimnissen: 

Mit der Auftragsannahme bestätigt der Auftragnehmer, dass 
er die im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die Carbo-
tech Gas Systems GmbH erlangten Informationen und Un-
terlagen von Kunden oder vom Unternehmen gegenüber 
Dritten vertraulich behandelt. Der Auftragnehmer nutzt 
diese Informationen und Unterlagen nicht für unzulässige 
Zwecke, z.B. für andere Auftraggeber. Dem Auftragnehmer 
ist bewusst, dass er bei einer Verletzung von Regelungen 
dieser Verpflichtung mit Sanktionen durch die Carbotech 
Gas Systems GmbH rechnen muss. Dies kann eine Vertrags-
kündigung oder die Geltendmachung von Schadenersatzan-
sprüchen sein. Davon unbenommen sind bei entsprechen-
den Gesetzesverletzungen die angedrohten Strafen zu er-
warten. Beispielsweise wird derjenige, der eine im BDSG be-
zeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, begeht, mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

XV Schlussbestimmungen 

1. Die Unwirksamkeit einer Bestimmung oder einzelner Teile ei-
ner Bestimmung dieser Einkaufsbedingungen lässt die Wirk-
samkeit der Einkaufsbedingungen im Übrigen und/oder 
sonstige zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarun-
gen unberührt. Sollte im Falle der Unwirksamkeit keine Re-
gelung des dispositiven Gesetzesrecht existieren, verpflich-
ten sich die Parteien, die unwirksame Bestimmung durch 
eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen Bestimmung so weit wie 
möglich entspricht. 

2. Erfüllungsort und ausschließlicher, auch internationaler, Ge-
richtsstand für alle aus oder in Zusammenhang mit dem zwi-
schen dem Lieferanten uns bestehenden Vertragsverhältnis 
ist das für unsere Geschäftsanschrift zuständige Landge-
richt. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage vor dem für den 
Sitz des Lieferanten zuständigen Gericht zu erheben. 

3. Ergänzend zu diesen Bedingungen gilt ausschließlich deut-
sches Recht unter Ausschluss der UN-Kaufrechts (CISG). 


